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ARD-Staatsvertrag (ARD-StV)
Inkrafttreten: 01.01.2004 
Zuletzt geändert durch: zuletzt geändert durch Artikel 4 des Staatsvertrages vom 15. April 
2020 (Gesetz vom 22. September 2020; Brem.GBl. S. 974, 981, 1078 )1) 
Fundstelle: Brem.GBl. 1991, 273 
Gliederungsnummer: 225-c-1 
 

Fußnoten

Verkündet als Artikel 2 des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten 
Deutschland vom 31. August 1991 (Brem.GBl. S. 275).

Entsprechend der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (Brem.GBl. S. 35) sind die 
Änderungen mit Wirkung vom 7. November 2020 in Kraft getreten
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§ 1 
Erstes Fernsehprogramm

Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
werden verpflichtet, gemeinsam ein Fernsehvollprogramm zu gestalten. Das Recht jeder 
Rundfunkanstalt, daneben Fernsehprogramme, auch zusammen mit einzelnen anderen 
Rundfunkanstalten, zu gestalten und auszustrahlen, bleibt unberührt.
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§ 2 
Vereinbarung

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten vereinbaren die 
tägliche Dauer des gemeinsamen Programms sowie Art und Umfang ihrer Beteiligung.

§ 3 
Abstimmung mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen

Vor Veränderungen des Programmschemas im Ersten Fernsehprogramm sollen die für 
das Erste Fernsehprogramm in der ARD Verantwortlichen auf ein Einvernehmen mit dem 
Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehens hinwirken; dabei ist auf die 
Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu nehmen.

§ 4 
Fernsehtext, Druckwerke

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten sind berechtigt, bei 
ihren gemeinsamen Fernsehprogrammen ganztägig die Leerzeilen des Fernsehsignals 
auch für Fernsehtext zu nutzen. Werbung und Sponsoring finden im Fernsehtext der ARD 
nicht statt.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten können 
gemeinsam programmbegleitend Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt anbieten.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten können 
gemeinsam programmbegleitend Mediendienste im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 4 
Mediendienste-Staatsvertrages mit programmbezogenem Inhalt anbieten. Werbung und 
Sponsoring finden in diesen Mediendiensten nicht statt.

§ 5 
Programmdirektor

Für die Gestaltung des gemeinsamen Programms berufen die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten einen Programmdirektor auf die 
Dauer von mindestens zwei Jahren. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten.

§ 6 
Aufgaben des Programmdirektors

Der Programmdirektor erarbeitet das Programm in regelmäßigen Konferenzen mit den 
Intendanten der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder 
ihren Beauftragten. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, kann der 
Programmdirektor den Landesrundfunkanstalten im Rahmen der Vereinbarung nach § 2 
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Auflagen machen. Kommt eine Landesrundfunkanstalt den Auflagen nicht nach, so hat sie 
die Kosten einer angemessenen Ersatzleistung zu tragen.

§ 7 
Programmbeirat

Nach näherer Vereinbarung der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten kann ein Programmbeirat gebildet werden, der den 
Programmdirektor berät.

§ 8 
Gegendarstellung

(1) Soweit Gegendarstellungsansprüche zu Sendungen in Fernseh- 
Gemeinschaftsprogrammen, die allein von den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten gestaltet werden, geltend gemacht werden, ist die Sendung 
ausschließlich von derjenigen Landesrundfunkanstalt zu verantworten, die die Sendung in 
das Gemeinschaftsprogramm eingebracht hat. Maßgeblich ist das für diese 
Landesrundfunkanstalt geltende Gegendarstellungsrecht.

(2) Eine gegen eine einbringende Landesrundfunkanstalt erwirkte Gegendarstellung ist 
von allen beteiligten Landesrundfunkanstalten in dem jeweiligen Fernseh- 
Gemeinschaftsprogramm zu verbreiten.

(3) Wer eine Gegendarstellung gegen eine Sendung eines Fernseh- 
Gemeinschaftsprogramms der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten geltend machen will, kann von jeder Landesrundfunkanstalt 
Auskunft verlangen, welche Landesrundfunkanstalt die Sendung in das Fernseh- 
Gemeinschaftsprogramm eingebracht hat. Die Auskunft ist unverzüglich zu erteilen.

§ 9 
Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der 
vertragsschließenden Länder zum Schluß des Kalenderjahres mit einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2004 erfolgen. 
Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist 
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die 
Kündigung eines Landes läßt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander 
unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

au
ße

r K
ra

ft



Seite 4 von 5

Anlage 1

Protokollerklärungen

Protokollerklärung des Landes Berlin, der Freien Hansestadt Bremen, des 
Saarlandes und des Landes Sachsen-Anhalt zum Vierten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs des Landes Berlin, der Freien Hansestadt Bremen, des Saarlandes 
und des Landes Sachsen-Anhalt gehen davon aus, dass in einem Fünften 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag, über dessen wesentliche Inhalte eine Verständigung 
anlässlich der Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz im Herbst dieses Jahres zu Fragen 
der ARD-Strukturreform sowie der Werbung und des Sponsoring im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk erreicht werden sollte, eine Regelung gefunden wird, die eine funktionsgerechte 
Finanzausstattung sämtlicher bestehender Landesrundfunkanstalten auch über den 31. 
Dezember 2000 hinaus gewährleistet.

Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern, des 
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Die Regierungschefs des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern, des 
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen weisen auf das Ergebnis der 
Medienklausurtagung der Regierungschefs der Länder vom 13./14. Oktober 1995 in Bad 
Neuenahr hin. Dort wurde einvernehmlich unter anderem Folgendes vereinbart:

"Eine auf einzelne Anstalten bezogene Veränderung der ARD-Struktur wird von den 
jeweils betroffenen Ländern mit dem Ziel geprüft, innerhalb der oben definierten 
Gebührenperiode (d. h. 31. Dezember 2000) konkrete Lösungen anzustreben, die eine 
zügige Umsetzung ermöglichen."

Die Regierungschefs des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern, des 
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen bekräftigen, dass sie 
weiterhin an dieser Übereinkunft festhalten. Sie weisen darauf hin, dass die in Bad 
Neuenahr ebenfalls vereinbarte Möglichkeit der gesonderten Kündigung der Regelungen 
über den Finanzausgleich durch den Abschluss des Vierten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages unberührt bleibt. Die Entscheidung über eine 
Kündigung wird im Hinblick auf die einzuhaltende Kündigungsfrist unter Berücksichtigung 
des Stands der Beratungen zu einem Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrag getroffen.

Protokollerklärung aller Länder zu § 5 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Rundfunkstaatsvertrag:

...
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Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern, des 
Landes Hessen und der Freistaaten Thüringen und Sachsen zu § 5 a 

Rundfunkgebühren-Staatsvertrag:

...

Protokollerklärung aller Länder zu § 18 Mediendienste-Staatsvertrag:

...
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